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Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	
Stadt	 Beelitz	 hat	 in	 ihrer	 öffentlichen	
Sitzung	 am	 10.12.2019	 die	 Aufstellung	
des	 Bebauungsplans	 „Waldessaum“	 im	
Verfahren	nach	§	13	und	13	b	BauGB	als	
Bebauungsplan	der	Innenentwicklung	zur	
Einbeziehung	 von	 Außenbereichsflächen	
im	beschleunigten	Verfahren	beschlossen.	
In	der	öffentlichen	Sitzung	am	18.04.2023	
hat	 die	Stadtverordnetenversammlung	 der	
Stadt	 Beelitz	 den	 Bebauungsplanentwurf	
„Waldessaum“	Stand	08.03.2023	gebilligt.	
Die	 Begründung	 zu	 dem	 Bebauungsplan	
in	der	Entwurfsfassung	Stand	08.03.2023	
wurde	zur	Kenntnis	genommen.

Der	 räumliche	 Geltungsbereich	 des	 Be-
bauungsplans	„Waldessaum“	umfasst	eine	
Teilfläche	 des	 Flurstück	 441	 der	 Flur	3	
in	 der	 Gemarkung	 Schäpe	 und	 hat	 eine	
Größe	 von	 ca.	 9.120	 m2	 (siehe	 Übersicht	
Geltungsbereich).	Er,	der	Geltungsbereich,	
wird	 im	 Norden	 durch	 das	 Flurstück	 110	
(„Waldessaum“),	im	Osten	durch	das	Flur-

stück	444	(Waldweg),	im	Süden	durch	das	
Flurstück	 142/1	 (Dorfstraße	 „Schäpe“)	
und	 im	 Westen	 durch	 das	 Flurstück	 410	
(alle	Flurstücke	 in	der	Flur	3	der	Gemar-
kung	Schäpe	gelegen)	begrenzt.

Der	 Bebauungsplan	 „Waldessaum“	 ver-
folgt	 das	 Ziel	 die	 planungsrechtlichen	
Voraussetzungen	 für	 die	 Errichtung	 von	
Wohngebäuden	 zu	 schaffen.	 In	 dem	 ge-
planten	 Allgemeinen	 Wohngebiet	 (WA)	
soll	 eine	 Wohnnutzung	 in	maximal	 2-ge-
schossigen	in	offener	Bauweise	zu	erricht-
enden	Gebäuden	bei	einer	maximal	zuläs-
sigen	Grundflächenzahl	von	0,35	zulässig	
sein.

Das	 Planverfahren	 wird	 gemäß	 §	 13	 b	
i.V.m.	§	13	BauGB	als	beschleunigtes	Ver-
fahren	durchgeführt.	Es	wird	darauf	hinge-
wiesen,	dass	gemäß	§	13	(3)	BauGB	von	
der	Umweltprüfung	nach	§	2	 (4)	BauGB	
und	von	der	Angabe	nach	§	3	(2)	BauGB,	
welche	 Arten	 umweltbezogener	 Informa-

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Beelitz
Öffentliche Auslegung des Entwurfs zum Bebauungsplan

 „Waldessaum“,
Stadt Beelitz, OT Schäpe

tionen	 verfügbar	 sind,	 abgesehen	 wird.	
Umweltrelevante	 Informationen	 sind	 der	
Begründung	zum	Bebauungsplanentwurf,	
dem	 Gutachten	 zum	 Brutvogel-	 Vorkom-
men	der	IDAS	Planungsgesellschafts	mbH	
aus	 dem	 Jahr	 2020,	 dem	 Gutachten	 zum	
Vorkommen	 der	 Zauneidechse,	 UmLand	
Büro	 für	 Umwelt-	 und	 Landschaftspla-
nung	 vom	 November	 2020,	 dem	 Bericht	
zu	 Baumkontrollen	 zur	 Artengruppe	
Fledermäuse	 von	 Natur	 und	 Text	 vom	
06.08.2020	 und	 dem	 Schalltechnischen	
Gutachten	der	GWJ	Ingenieurgesellschaft	
vom	27.10.2022	zu	entnehmen.

Der	 Entwurf	 des	 Bebauungsplanes	
„Waldessaum“	 der	 Stadt	 Beelitz	 (Plan-
zeichnung	 mit	 zeichnerischen	 und	 text-
lichen	Festsetzungen	und	die	Begründung	
in	 der	 Fassung	 Stand	 Entwurf	 Dezember	
2020	und	die	vorher	genannten	Gutachten	
und	 Fachbeiträge	 werden	 zur	 Beteiligung	
der	 Öffentlichkeit	 gemäß	 §	 3	 (2)	 BauGB	
ausgelegt.
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Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 
05.06.2023 bis einschließlich 07.07.2023

im	 Rathaus	 der	 Stadt	 Beelitz,	 Berliner	
Straße	 202,	 14547	 Beelitz,	 Obergeschoss	
gegenüber	dem	Zimmer	209	während	der	
Dienststunden
Montag,	Mittwoch,	Donnerstag	
von	9:00	bis	12:00	Uhr	
und	13:00	bis	16:00	Uhr,
Dienstag	von	9:00	bis	12:00	Uhr	
und	13:00	bis	18:00	Uhr	und
Freitag	von	9:00	bis	12:00	Uhr
sowie	nach	telefonischer	Vereinbarung	un-
ter	 033204-39165.	 Auskünfte	 werden	 in	
Zimmer	111	a	erteilt.	Gelegenheit	zur	Er-
örterung	wird	gegeben.
	
Während	der	Auslegungsfrist	können	Stel-
lungnahmen	 zum	 Bebauungsplanentwurf	
schriftlich	oder	während	der	Dienststunden	
zur	 Niederschrift	 abgegeben	 werden.	 Die	
Stellungnahmen	sind	in	die	abschließende	
Abwägung	 der	 öffentlichen	 und	 privaten	
Belange	gegeneinander	und	untereinander	
einzubeziehen.	 Es	 wird	 darauf	 hingewie-
sen,	 dass	 nicht	 fristgerecht	 abgegebene	
Stellungnahmen	bei	der	Beschlussfassung	
über	die	Satzung	unberücksichtigt	bleiben	
können.

Schriftliche	 Stellungnahmen	 richten	 Sie	
bitte	an	die	Stadtverwaltung	Beelitz,	Bau-
amt,	 Berliner	 Straße	 202,	 14547	 Beelitz	
oder	 per	 E-Mail	 an	 lindenau@beelitz.
de.	 Da	 das	 Ergebnis	 der	 Behandlung	 der	
Stellungnahmen	 mitgeteilt	 wird,	 ist	 die	
Benennung	 des	 Verfassers	 und	 einer	 An-
schrift	zweckmäßig.	Sofern	Sie	Ihre	Stel-
lungnahme	 ohne	 Absenderangaben	 abge-
ben,	erhalten	Sie	keine	Mitteilung	über	das	
Ergebnis	der	Prüfung.	
Die	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Da-
ten	erfolgt	auf	Grundlage	des	§	3	BauGB	
in	Verbindung	mit	Artikel	6	Abs.	1	Buch-
stabe	 e	 DSGVO	 und	 dem	 Brandenbur-
gischen	Datenschutzgesetz.

Weitere	Informationen	entnehmen	Sie	bit-
te	 dem	 Formblatt	 „Informationspflichten	
bei	 der	 Erhebung	 von	 Daten	 im	 Rahmen	
der	 Öffentlichkeitsbeteiligung	 nach	 dem	
BauGB	(Artikel	13	DSGVO),	welches	mit	
ausliegt.

Die	 Auslegungsunterlagen	 werden	 auch	
online	 unter	 www.geoportal-beelitz.de	
veröffentlicht.

Beelitz,	den	21.04.2023

Bernhard	Knuth
Bürgermeister
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Bekanntmachung
über die öffentliche Auflegung 

der einheitlichen  
Vorschlagsliste

für die Wahl der Schöffinnen und Schöf-
fen der Stadt Beelitz für die Amtszeit 

vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 
2028 beim Amtsgericht Potsdam und 

beim Landgericht Potsdam gemäß 
§ 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz 

– GVG.

Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	
Stadt	Beelitz	 hat	 in	 ihrer	 Sitzung	 am	18.	
April	 2023	 den	 Beschluss	 über	 die	 Vor-
schlagsliste	zur	Wahl	der	Schöffinnen	und	
Schöffen	für	das	Landgericht	Potsdam	und	
das	Amtsgericht	Potsdam	gefasst.
Diese	 Liste	 liegt	 gemäß	 §	 36	 Abs.	 3	
GVG	 in	der	Zeit	vom	27.	April	2023	bis	
einschließlich	 05.	 Mai	 2023	 im	 Rathaus,	
Berliner	Straße	202,	14547	Beelitz,	Ober-
geschoss,	 gegenüber	 Zimmer	 209,	 wäh-
rend	 der	 allgemeinen	 Dienststunden	 öf-
fentlich	 zu	 jedermanns	 Einsicht	 aus.	 Die	
Liste	 wird	 ebenfalls	 vom	 27.	 April	 2023	
bis	 einschließlich	 05.	 Mai	 2023	 in	 allen	
Bekanntmachungskästen	der	Stadt	Beelitz	
ausgehängt.
Gegen	 die	 Vorschlagsliste	 kann	 gemäß	
§	37	GVG	binnen	einer	Woche,	gerechnet	
vom	Ende	der	Auflegungsfrist	am	05.	Mai	
2023,	 bis	 zum	 13.	 Mai	 2023	 schriftlich	
oder	zu	Protokoll	mit	der	Begründung	Ein-
spruch	 erhoben	 werden,	 dass	 in	 die	 Vor-
schlagsliste	Personen	aufgenommen	sind,	
die	nach	§	32	nicht	aufgenommen	werden	
durften	oder	nach	den	§§	33	und	34	nicht	
aufgenommen	werden	sollten.
Der	 Einspruch	 ist	 bei	 der	 Stadt	 Beelitz,	
Berliner	Straße	202,	14547	Beelitz	einzu-
legen.

Beelitz,	den	19.	April	2023

gez.	Bernhard	Knuth		 (Dienstsiegel)
-	Bürgermeister	-

Auszug	 aus	 dem	 Gerichtsverfassungsge-
setz	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	09.05.1975	(BGBl.	I	S.	1077),	zuletzt	
geändert	 durch	 Gesetz	 vom	 19.12.2022	
(BGBl.	I	S.	2606)	m.W.v.	28.12.2022.

§ 32
Unfähig	zu	dem	Amt	eines	Schöffen	sind:

1.	 Personen,	 die	 infolge	 Richter-
spruchs	die	Fähigkeit	zur	Beklei-
dung	 öffentlicher	 Ämter	 nicht	
besitzen	 oder	 wegen	 einer	 vor-

sätzlichen	Tat	zu	einer	Freiheits-
strafe	von	mehr	als	sechs	Mona-
ten	verurteilt	sind;

2.	 Personen,	 gegen	 die	 ein	 Ermitt-
lungsverfahren	 wegen	 einer	 Tat	
schwebt,	die	den	Verlust	der	Fä-
higkeit	 zur	 Bekleidung	 öffent-
licher	 Ämter	 zur	 Folge	 haben	
kann.

§ 33
Zu	dem	Amt	eines	Schöffen	sollen	nicht	
berufen	werden:

1.	 Personen,	 die	 bei	 Beginn	 der	
Amtsperiode	 das	 fünfundzwan-
zigste	 Lebensjahr	 noch	 nicht	
vollendet	haben	würden;

2.	 Personen,	 die	 das	 siebzigste	 Le-
bensjahr	vollendet	haben	oder	es	
bis	zum	Beginn	der	Amtsperiode	
vollenden	würden;

3.	 Personen,	 die	 zur	 Zeit	 der	 Auf-
stellung	der	Vorschlagsliste	nicht	
in	der	Gemeinde	wohnen;

4.	 Personen,	 die	 aus	 gesundheitli-
chen	Gründen	für	das	Amt	nicht	
geeignet	sind;

5.	 Personen,	 die	 mangels	 ausrei-
chender	 Beherrschung	 der	 deut-
schen	Sprache	für	das	Amt	nicht	
geeignet	sind;

6.	 Personen,	 die	 in	 Vermögensver-
fall	geraten	sind.

§ 34
(1)	Zu	dem	Amt	eines	Schöffen	sollen	
ferner	nicht	berufen	werden:

1.	 der	Bundespräsident;
2.	 die	 Mitglieder	 der	 Bundesregie-

rung	 oder	 einer	 Landesregie-
rung;

3.	 Beamte,	die	 jederzeit	 einstweilig	
in	 den	 Warte-	 oder	 Ruhestand	
versetzt	werden	können;

4.	 Richter	und	Beamte	der	Staatsan-
waltschaft,	Notare	und	Rechtsan-
wälte;

5.	 gerichtliche	 Vollstreckungsbe-
amte,	Polizeivollzugsbeamte,	Be-
dienstete	des	Strafvollzugs	sowie	
hauptamtliche	Bewährungs-	und	
Gerichtshelfer;

6.	 Religionsdiener	 und	 Mitglieder	
solcher	religiösen	Vereinigungen,	
die	satzungsgemäß	zum	gemein-
samen	Leben	verpflichtet	sind.

(2)	 Die	 Landesgesetze	 können	 außer	 den	
vorbezeichneten	Beamten	höhere	Verwal-
tungsbeamte	bezeichnen,	die	zu	dem	Amt	
eines	Schöffen	nicht	berufen	werden	sol-
len.
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Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Beelitz	hat	in	ihren	
öffentlichen	Sitzungen	am	05.04.2022	und	erneut	am	13.12.2022	
den	Bebauungsplan	„Wohnen	Am	Stellwerk“,	Stadt	Beelitz,	OT	
Beelitz	als	Satzung	beschlossen.

Das	Plangebiet	liegt	im	nordwestlichen	Teil	der	Kernstadt	Beelitz	
nördlich	 des	 Bahnhofs	 Beelitz,	 zwischen	 den	 Straßen	 Kolonie	
Zuckerwiesen	und	Am	Stellwerk.	Der	räumliche	Geltungsbereich	
umfasst	die	Flurstücke	1010,	1012,	1014,	1015,	1016,	224/1,	224/2	
der	Flur	4	sowie	das	Flurstück	271	der	Flur	9	in	der	Gemarkung	
Beelitz	(ehem.	186/10	(tlw.),	186/11,	224/1,	224/2,	225	(tlw.)	und	
942	 (tlw.)	der	Flur	4	 sowie	das	Flurstück	271	der	Flur	9).	Das	
Plangebiet	besitzt	eine	Größe	von	ca.	3,4	ha.

Lage	im	Stadtgebiet

Räumlicher	Geltungsbereich

Ziele	und	Inhalte	der	Planung:
Ziel	und	Zweck	des	Bebauungsplans	ist	es,	die	planungsrechtli-
chen	Voraussetzungen	für	die	geordnete	städtebauliche	Entwick-
lung	eines	Wohngebiets	bestehend	aus	Einfamilien-,	Doppel-	oder	
Reihenhäuser	und	Geschosswohnungsbau	zu	schaffen.	Die	Pla-
nung	ermöglicht	es,	eine	brachliegende	Flächenreserve	für	Woh-
nen	in	der	Stadt	Beelitz	zu	reaktivieren	und	damit	dem	Grundsatz	
zu	folgen,	mit	Grund	und	Boden	sparsam	und	schonend	umzu-
gehen.	Das	Plangebiet	wurde	bisher	gewerblich	genutzt	und	war	
weitestgehend	 versiegelt.	 Die	 grundsätzliche	 Vereinbarkeit	 von	
Boden-	und	Grundwasserverunreinigungen	des	Geländes	mit	der	
beabsichtigten	Nutzung	wurde	im	Rahmen	des	Aufstellungsver-
fahrens	bodenschutzrechtlich	geklärt.

Auf	 der	 Grundlage	 des	 Beschlusses	 der	 Stadtverordnetenver-
sammlung	Beelitz	vom	13.12.2022	erfolgte	durch	den	Landkreis	
Potsdam-Mittelmark	 mit	 Bescheid	 vom	 06.04.2023,	 Az.	 6/22,	
die	Genehmigung	des	Bebauungsplans.

Die	Erteilung	der	Genehmigung	wird	hiermit	bekannt	gemacht.	
Die	Satzung	des	Bebauungsplans	„Wohnen	Am	Stellwerk“,	Stadt	
Beelitz,	OT	Beelitz	mit	Planstand	vom	November	2022	tritt	mit	
dieser	 Bekanntmachung	 im	 Amtsblatt	 für	 die	 Stadt	 Beelitz	 in	
Kraft.

Hinweise:
Der	Bebauungsplan	mit	Begründung	sowie	einer	zusammenfas-
senden	Erklärung	über	die	Art	und	Weise,	wie	die	Ergebnisse	der	
Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung	in	dem	Bebauungsplan	
berücksichtigt	wurden	und	aus	welchen	Gründen	der	Plan	nach	
Abwägung	mit	den	geprüften,	in	Betracht	kommenden	anderwei-
tigen	Planungsmöglichkeiten	gewählt	wurde,	wird	in	der	Stadt-
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Öffentliche Bekanntmachung
Genehmigung der Satzung des Bebauungsplans

„Wohnen Am Stellwerk“, Stadt Beelitz, OT Beelitz
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verwaltung	 Beelitz,	 Bauamt,	 Berliner	 Str.	 202,	 14547	 Beelitz	
während	der	Dienststunden	zur	Einsicht	bereitgehalten.	Über	den	
Inhalt	wird	auf	Verlangen	Auskunft	erteilt.

Es	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 Entschädigungsberechtigte	
nach	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	und	Abs.	4	BauGB	Entschädi-
gung	verlangen	können,	wenn	die	 in	den	§§	39	bis	42	BauGB	
bezeichneten	 Vermögensnachteile	 in	 Folge	 der	 Aufstellung	 des	
Bebauungsplanes	eingetreten	sind.	Sie	können	die	Fälligkeit	des	
Anspruchs	 durch	 einen	 bei	 dem	 Entschädigungspflichtigen	 zu	
stellenden	 schriftlichen	Antrag	auf	Entschädigungsleistung	her-
beiführen.	Nach	§	44	Abs.	4	BauGB	erlischt	der	Entschädigungs-
anspruch,	wenn	nicht	innerhalb	von	drei	Jahren	nach	Ablauf	des	
Kalenderjahres,	in	dem	Vermögensnachteile	eingetreten	sind,	die	
Fälligkeit	des	Anspruches	herbeigeführt	wird.	

Gemäß	 §	 215	 BauGB	 wird	 hiermit	 darauf	 hingewiesen,	 dass	
eine	Verletzung	der	 in	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3	BauGB	
bezeichneten	Verfahrens-	und	Formvorschriften,	eine	Verletzung	
der	in	§	214	Abs.	2	BauGB	zu	berücksichtigenden	Vorschriften	
über	 das	 Verhältnis	 des	 Bebauungsplans	 und	 des	 Flächennut-
zungsplans	oder	ein	Mangel	des	Abwägungsvorgangs	nach	§	214	
Abs.	3	Satz	2	BauGB	unbeachtlich	sind,	wenn	sie	nicht	innerhalb	
eines	Jahres	seit	Bekanntmachung	der	Satzung	schriftlich	gegen-
über	der	Gemeinde	geltend	gemacht	worden	ist.	Der	Sachverhalt,	
der	die	Verletzung	von	Rechtsvorschriften	oder	den	Mangel	der	
Abwägung	begründen	soll,	ist	darzulegen.

Beelitz,	den	19.04.2023

Bernhard	Knuth
Bürgermeister
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Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Beelitz	hat	 in	ihrer	
öffentlichen	 Sitzung	 am	 13.12.2022	 den	 Bebauungsplan	 „Frei-
bad	Wasserturmpark“,	Stadt	Beelitz,	OT	Beelitz	als	Satzung	be-
schlossen.

Das	Plangebiet	liegt	im	nordwestlichen	Teil	der	Kernstadt	Beelitz	
und	westlich	des	Bahnhofs	Beelitz.	Der	Geltungsbereich	umfasst	
die	Flurstücke	104/2,	104/3,	105,	106,	107,	110,	111	(je	teilweise),	
91,	235,	108	und	109	der	Flur	9	sowie	das	Flurstück	247	(teilwei-
se)	der	Flur	3	in	der	Gemarkung	Beelitz.	Das	Plangebiet	besitzt	
eine	Größe	von	ca.	1,6	ha.

Lage	im	Stadtgebiet

Räumlicher	Geltungsbereich

Ziele	und	Inhalte	der	Planung:
Der	Bebauungsplan	„Freibad	Wasserturmpark“	verfolgt	das	Ziel,	
die	planungsrechtlichen	Voraussetzungen	für	die	Errichtung	des	
vorgesehenen	Neubaus	des	Beelitzer	Freibads	zu	schaffen,	eine	
geordnete	 städtebauliche	 Entwicklung	 und	 die	 Erschließung	 zu	
sichern.	Für	den	Neubau	wird	ein	Sondergebiet	mit	der	Zweckbe-

Öffentliche Bekanntmachung
Genehmigung der Satzung des Bebauungs-

plans „Freibad Wasserturmpark“,  
Stadt Beelitz, OT Beelitz

Sitzungstermine  
der Stadt Beelitz 

27.04.2023 Ortsbeirat Salzbrunn 

12.05.2023 Ortsbeirat Buchholz

16.05.2023 Hauptausschuss

Sprechstunde der Ortsvorsteherin von Beelitz,  
Beelitz – Heilstätten und Schönefeld  

 
Jacqueline Borrmann  

nach telefonischer Vereinbarung  
unter 0174/ 3346692

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Unter der 116 117 erreichen Betroffene jederzeit ei-
nen Arzt in Bereitschaft. In akuten Notfällen bleibt 
weiterhin die 112 die richtige Nummer.
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stimmung	„Freibad“	ausgewiesen.	Die	Erschließung	des	Stand-
orts	erfolgt	vorrangig	durch	Fuß-	und	Radwege	von	Norden	und	
von	 Süden	 über	 die	 Brücker	 Straße.	 Im	 erweiterten	 südlichen	
Geltungsbereich	wird	die	ehemalige	Bahnbetriebsfläche	mit	den	
vorhandenen	Bestandsgebäuden	zu	einer	naturnahen	Grünfläche	
und	zu	Ateliers	für	eine	Jugendkunstschule	entwickelt.

Auf	 der	 Grundlage	 des	 Beschlusses	 der	 Stadtverordnetenver-
sammlung	Beelitz	vom	13.12.2022	erfolgte	durch	den	Landkreis	
Potsdam-Mittelmark	mit	Bescheid	vom	04.04.2023,	Az.	3/23,	die	
Genehmigung	des	Bebauungsplans.

Die	Erteilung	der	Genehmigung	wird	hiermit	bekannt	gemacht.	
Die	 Satzung	 des	 Bebauungsplans	 „Freibad	 Wasserturmpark“,	
Stadt	Beelitz,	OT	Beelitz	mit	Planstand	vom	März	2022	tritt	mit	
dieser	 Bekanntmachung	 im	 Amtsblatt	 für	 die	 Stadt	 Beelitz	 in	
Kraft.

Hinweise:
Der	Bebauungsplan	mit	Begründung	sowie	einer	zusammenfas-
senden	Erklärung	über	die	Art	und	Weise,	wie	die	Ergebnisse	der	
Öffentlichkeits-	und	Behördenbeteiligung	in	dem	Bebauungsplan	
berücksichtigt	wurden	und	aus	welchen	Gründen	der	Plan	nach	
Abwägung	mit	den	geprüften,	in	Betracht	kommenden	anderwei-
tigen	Planungsmöglichkeiten	gewählt	wurde,	wird	 in	der	Stadt-
verwaltung	 Beelitz,	 Bauamt,	 Berliner	 Str.	 202,	 14547	 Beelitz	
während	der	Dienststunden	zur	Einsicht	bereitgehalten.	Über	den	
Inhalt	wird	auf	Verlangen	Auskunft	erteilt.

Es	 wird	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 Entschädigungsberechtigte	
nach	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	und	Abs.	4	BauGB	Entschädi-
gung	verlangen	können,	wenn	die	 in	den	§§	39	bis	42	BauGB	
bezeichneten	 Vermögensnachteile	 in	 Folge	 der	 Aufstellung	 des	
Bebauungsplanes	eingetreten	sind.	Sie	können	die	Fälligkeit	des	
Anspruchs	 durch	 einen	 bei	 dem	 Entschädigungspflichtigen	 zu	
stellenden	 schriftlichen	Antrag	auf	Entschädigungsleistung	her-
beiführen.	Nach	§	44	Abs.	4	BauGB	erlischt	der	Entschädigungs-
anspruch,	wenn	nicht	innerhalb	von	drei	Jahren	nach	Ablauf	des	
Kalenderjahres,	in	dem	Vermögensnachteile	eingetreten	sind,	die	
Fälligkeit	des	Anspruches	herbeigeführt	wird.	

Gemäß	 §	 215	 BauGB	 wird	 hiermit	 darauf	 hingewiesen,	 dass	
eine	Verletzung	der	 in	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3	BauGB	
bezeichneten	Verfahrens-	und	Formvorschriften,	eine	Verletzung	
der	in	§	214	Abs.	2	BauGB	zu	berücksichtigenden	Vorschriften	
über	 das	 Verhältnis	 des	 Bebauungsplans	 und	 des	 Flächennut-
zungsplans	oder	ein	Mangel	des	Abwägungsvorgangs	nach	§	214	
Abs.	3	Satz	2	BauGB	unbeachtlich	sind,	wenn	sie	nicht	innerhalb	
eines	Jahres	seit	Bekanntmachung	der	Satzung	schriftlich	gegen-
über	der	Gemeinde	geltend	gemacht	worden	ist.	Der	Sachverhalt,	
der	die	Verletzung	von	Rechtsvorschriften	oder	den	Mangel	der	
Abwägung	begründen	soll,	ist	darzulegen.

Beelitz,	den	19.04.2023

Bernhard	Knuth
Bürgermeister

Der	 Förderverein	 Akademie	 2.	Lebenshälfte	 bietet	 für	 alle	 Be-
wohner	 des	 Landkreises	 Potsdam-Mittelmark,	 die	 älter	 als	
55	Jahre	 sind,	 ab	 Herbst	 2023	 wieder	 eine	 Seniortrainerausbil-
dung	an.	Seniortrainer:inen	sind	Aktive,	in	der	Regel	Ältere,	die	
sich	 in	Ihrer	Freizeit	ehrenamtlich	engagieren	wollen.	Sie	enga-
gieren	sich	in	u.a.	in	Kitas	und	Schulen,	entwickeln	selbstständig	
soziale	 Projekte,	 sind	 Mediatoren	 und	 auch	 Multiplikatoren	 in	
ihrer	Kommune.	Sie	organisieren	die	Seniorenarbeit	oder	grün-
den	 einen	Seniorenbeirat,	 usw.	Für	 diese	umfangreichen	 ehren-
amtlichen	Aufgaben	erhalten	sie	eine	fundierte	Ausbildung.	Die	
Ausbildungsinhalte	sind:	Projektentwicklung,	Bürgerschaftliches	
Engagement,	Gesprächsführung,	Moderation	und	Kommunikati-
on,	 Spender-und	 Sponsorenwerbung,	 Versicherungsfragen,	 Prä-
sentation,	 Öffentlichkeitsarbeit,	 Werbung	 und	 einen	 Überblick	
der	 Kommunalstrukturen	 und	 die	 Netzwerke	 in	 Potsdam-Mit-
telmark.	 Die	 einzigen	 Voraussetzungen	 für	 die	 Kursteilnehmer	
sind:	Wohnort	im	Landkreis	PM,	Alter	über	55	Jahre	und	die	Be-
reitschaft	zur	ehrenamtlicher	Arbeit	im	Landkreis	PM.	Der	neue	
Kurs	2023	beinhaltet	3	Module	mit	insgesamt	9	Tage.	Es	sind	alle	
3	 Module	 zu	 absolvieren.	 Am	 letzten	 Tag	 übergibt	 der	 Landrat	
oder	ein	Vertreter	an	die	Teilnehmer	ein	Zertifikat.	Termine:	
•	Modul	1:	26.09.-28.09.2023,	(Di.-Do.)	
•	Modul	2:	25.10.-27.10.2023,	(Mit.-Fr.)	
•	Modul	3:	29.11.-01.12.2023.	 (Mit.-Fr.)	Die	Ausbildung	findet	
in	 der	 Heimvolkshochschule	 (HVHS)	 am	 Seddiner	 See	 statt.	
Durch	die	Unterstützung	des	Landkreises	Potsdam-Mittelmark	ist	
für	alle	Teilnehmer	die	Ausbildung	kostenfrei.	Nach	der	erfolg-
reichen	 Ausbildung	 darf	 man	 sich	 Seniortrainer:in	 nennen	 und	
wird	in	das	Netzwerk	SeniorKompetenzTeam	PM	aufgenommen.	
Innerhalb	des	Netzwerkes	erhält	man	regelmäßig	eine	Weiterbil-
dung,	verbunden	mit	 einem	Erfahrungsaustausch.	Bitte	melden	
sie	 sich	 an:	 Akademie	 2.Lebenshälfte,	 Rheinstraße	 17B,	 14513	
Teltow,	Tel.	03327/66	88	308	oder	03328	33	10	392,	E-Mail:san-
dow@lebenshaelfte.de,www.akademie2.lebenshaelfte.de.	

Neue Seniortrainer:innen Ausbildung im 
Landkreis Potsdam-Mittelmark 2023

Einladung der Jagdgenossenschaft Wittbrietzen 
zur Jagdgenossenschaftsversammlung

Gemäß	§	9	Abs.3	der	Satzung	der	Jagdgenossenschaft	laden	wir	
Sie	hiermit	zur	Genossenschaftsversammlung	
am:	 Freitag,	den	28.04.2023
um:	 19:00	Uhr	
in	das	Dorfgemeinschaftshaus	Wittbrietzen	ein.

Tagesordnung
1.	 Eröffnung	 und	 Feststellung	 der	 ordnungsgemäßen	 Ladung	

und	der	Beschlussfähigkeit
2.	 Bericht	des	Vorstandes
3.	 Kassenbericht
4.	 Entlastung	des	Vorstandes
5.	 Wahl	eines	neuen	Vorstandes
6.	 Bericht	der	Jagdpächter
7.	 Sonstiges

Der	Vorstand
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Einladung  
zur Mitgliederversammlung

Sehr	geehrtes	Mitglied,
	
der	 Vorstand	 der	 Forstbetriebsgemein-
schaft	„Heidebruch“	lädt	zur

Mitgliederversammlung	 am	 Donnerstag, 
den 04.05.2023, um 18.00 Uhr

in	 die	 Gaststätte	 „Zur	 Lindenschenke“	
Elsholzer	Dorfstraße	44,
14547	Beelitz	OT	Elsholz	ein.
	
Tagesordnung	 Wirtschaftsjahr	 2021	 und	
2022:
	

Einwohnerstatistik 01. März bis 31. März 2023 der Stadt Beelitz (Stand:	11.04.2023)

Orts- und Gemeindeteile Anfangs- 

bestand

Geburten Sterbefälle Zuzüge Umzüge Wegzüge End-

stand

GT	Birkhorst 48 0 0 0 0 0 48

GT	Beelitz-Heilstätten 1071 1 0 47 0 6 1113

GT	Kanin 146 0 0 2 0 0 148

GT	Klaistow 119 0 0 4 0 0 123

GT	Körzin 59 0 0 0 0 0 59

GT	Schönefeld 118 1 0 0 0 4 115

OT	Beelitz 5.898 4 3 26 9 19 5906

OT	Buchholz 396 0 0 7 0 3 400

OT	Busendorf 425 0 1 4 0 1 427

OT	Elsholz 336 1 1 4 0 0 340

OT	Fichtenwalde 3.093 3 3 8 0 10 3091

OT	Reesdorf 125 0 0 0 0 0 125

OT	Rieben 322 0 0 1 0 2 321

OT	Salzbrunn 138 0 0 3 0 0 141

OT	Schäpe 164 0 0 0 0 1 163

OT	Schlunkendorf 187 1 0 0 0 0 188

OT	Wittbrietzen 501 0 0 0 0 1 500

OT	Zauchwitz 249 0 1 4 0 3 249

Gesamt Stadt Beelitz 13.395 11 9 110 9 50 13.457

		1.	 Begrüßung
		2.	 Bericht	des	Vorstandes	
		3.	 Bericht	des	Kassenführers
		4.	 Bericht	des	Kassenprüfers
		5.	 Diskussion	zu	den	Berichten
		6.	 Entlastung	des	Vorstandes
		7.	 Wahl	des	Vorstandes
		8.	 Beschluss	 über	 die	 Organisation	 und	

Abrechnung	 förderfähiger	 Maßnah-
men

		9.	 Forstwirtschaftliche	 Maßnahmen	
2023

10.	 Aktuelle	Forstschutzsituation
11.	 Sonstiges
	
Der	Vorstand

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
für den Bereich 

Beelitz, Schwielowsee, 
Michendorf, Nuthetal, 

Seddiner See und Werder:

einheitliche Notdienstnummer:

01578 - 53 63 458
weitere Informationen unter

www.kzylb.de/bereitschaftsdienst
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Orts- und Gemeindeteile Anfangs- 

bestand

Geburten Sterbefälle Zuzüge Umzüge Wegzüge End-

stand

GT	Birkhorst 48 0 0 0 0 0 48

GT	Beelitz-Heilstätten 1071 1 0 47 0 6 1113

GT	Kanin 146 0 0 2 0 0 148

GT	Klaistow 119 0 0 4 0 0 123

GT	Körzin 59 0 0 0 0 0 59

GT	Schönefeld 118 1 0 0 0 4 115

OT	Beelitz 5.898 4 3 26 9 19 5906

OT	Buchholz 396 0 0 7 0 3 400

OT	Busendorf 425 0 1 4 0 1 427

OT	Elsholz 336 1 1 4 0 0 340

OT	Fichtenwalde 3.093 3 3 8 0 10 3091

OT	Reesdorf 125 0 0 0 0 0 125

OT	Rieben 322 0 0 1 0 2 321

OT	Salzbrunn 138 0 0 3 0 0 141

OT	Schäpe 164 0 0 0 0 1 163

OT	Schlunkendorf 187 1 0 0 0 0 188

OT	Wittbrietzen 501 0 0 0 0 1 500

OT	Zauchwitz 249 0 1 4 0 3 249

Gesamt Stadt Beelitz 13.395 11 9 110 9 50 13.457

Beratungszentrum Potsdam-Mittelmark, in Beelitz Clara-Zetkin-Straße 196  Telefon Vorwahl: Beelitz (033204)

Allg.	soz.	Beratung Raum	001,	Mi	13:00	-16:30	Uhr -617625

Pflegeberatung	-	Unabhängige,	trägerneutrale,	kompetente	+	kosten-
lose	Information		zu	allen	Fragen	der	Pflege Raum	002,	Mi	13:00	-16:30	Uhr	 -617633

Sozialberatung	des	Pflegestützpunktes Raum	003,	Mi	13:00	-16:30	Uhr -617638

Beratungsstelle	für	Menschen	mit	Behinderung Raum	002,	Do	9:00	-	12:00	Uhr	 -617633

Sozialpsychiatrischer	Dienst	-	Psychosoziale	Beratung	für	psychisch	
kranke	Menschen	und	deren	Angehörige,	Krisenintervention

Raum	003,	Do	09:00	-	12:00	Uhr -617638

Sozialpädagogische	Beratung	und	Unterstützung	für	Eltern,	
Kinder,	Jugendliche	und	junge	Erwachsene

Raum	003,	Di	13:00	-18:00	Uhr -617638

Betreuungsbehörde Raum	002,	jeden	geraden	Di	09:00	-12:00	u.	13:00	-17:00	Uhr -617633

Ambulante	Beratungs-	und	Behandlungsstelle	für	Suchtkranke	
und	Suchtgefährdete

Raum	001,	Mo	13:00	-19:00	Uhr	,	Do	08:30	-	17:00	Uhr -617625

Beratungsstelle	für	Überschuldete,	Schuldner	und
Insolvenzberatung

Raum	001,	jeden	1.	und	3.	Dienstag	09:00	-17:00	Uhr -617625

Sonderpädagogische	Förder-	und	Beratungsstelle Raum	004,	Freitag	09:00	-13:00	Uhr

Beratungsstelle	für	Menschen	mit	Demenz	und	ihre	Angehörigen Seniorenzentrum	„Negendanks	Land“	Nürnbergstr.	38		
Mi	9:00	–11:00	Uhr	Tel.:	0333204	–	617638	oder	
0174/3346692

DIE	JOHANNITER,	Regionalverband	P-M-Fläming
Trebbiner	Str.	22,	14547	Beelitz
-	 ambulanter	Pflegedienst
-	 Behindertenfahrdienst	/	Krankenbeförderung-	
Hausnotruf

Bürozeit	07:00	-16:00	Uhr,	24	Std.	erreichbar,	Tel.:	6285	-0
-	Frau	Sommerfeld,	Tel.:	6285	-15
-	Herr	Wodarz,	Tel.:	6285	-13	und	-14
-	Frau	Neubacher,	Tel.:	6285	-11

Mieterbund	e.V. Tel.:	03328	/	471856,	Vor-Ort	nur	Anfrage

Schiedsstelle,	Berliner	Str.	202,	14547	Beelitz Nur	auf	schriftlichen	Antrag

Begegnungshaus,	Berliner	Str.	27
Beelitzer	Tafel,	Kleiderkammer	(Bekleidung	f.	Bedürftige)

Montag,	Mittwoch,	Freitag	ab	14:00	Uhr
Montag	-Freitag	10:00	-15:00	Uhr,	Tel.:	61719

„Feeling“	Häusliche	Kranken-	und	Seniorenpflege Frau	Wladasch,	täglich	von	08:00	-	16:00	Uhr	Tel.:	033204	
-	42177

Häusliche	Kranken-	und	Seniorenpflege
Pflegeteam	Harmony,	Berliner	Str.	189

Bürozeit:	Mo	-Fr.	07:00	-16:00	Uhr,	Tag	u.	Nacht:	
033204/61012

Seniorenzentrum	„Negendanks	Land“	Nürnbergstr.	38a 033204	-320116,	Pflegedienstleitg.:	033204	-320117,
Tagespflege	033204-320159

Caritas	Schwangerschaftsberatung
Caritas	Erziehungs-	und	Familienberatung
Michendorf,	Langerwischer	Str.	27	A

Vorübergehend:	0177/2737189
Schwangerschaft.michendorf@caritas-brandenburg.de	
Informationen	unter	0331/710298	zu	folgenden	Zei-
ten:	Mo	11:00	-	16.00	Uhr,	Di	-Do	09:00	-14:00	Uhr

MEGmbH	Teltow,	Schwangerschafts-	und	Schwangerschaftskon-
fliktberatung	Küstergasse	4

Ramona	Folgner	03328	3547-300	/	01522	254	3284	
e-mail:	ramona.folgner@diakonissenhaus.de

Koordinatorin	f.	Freiwilligenarbeit	&	Bürgerengagement	in
Potsdam-	Mittelmark	(AAfV	PM	e.V)	Beratungszentrum	im
Fläming-Bahnhof
Am	Bahnhof	11,	14806	Belzig

Steffi	Wiesner,	Tel.:	033841/4495	-17,	FAX:	
033841/4495-18,	e-mail:	freiwillig-pm@samev.de,	In-
ternet:	www.freiwilligenarbeit-pm.de	Termine in Beelitz 
nach Vereinbarung
Sprechzeiten: Di. 09:00 -12:00 Uhr oder n.V

Seniorenbeirat Frau	Ranneberg,	Tel.:	033204/33627,	täglich

Friedhofsverwaltung	der	Ev.	Kirchengemeinde
St.	Marien	-	St.	Nikolai
Friedhof:	Trebbiner	Straße,	Beelitz

Friedhofs-	und	Gemeindebüro,	Kirchplatz	1,	Tel.:	033204-	
42352	Bürozeiten:	Di.	14:00	-18:00	Uhr,	Do.	10:00	-17:00	Uhr	
gemeinde@kirche-beelitz.de

Selbsthilfegruppe	Frauen	nach	Krebs	-	Gruppe	Beelitz
Offene	Gruppe	auch	für	Männer

Treffen	jeden	1.	Montag	im	Monat	um	14.00	
Uhr,	im	Seniorenzentrum,	Nürnbergstraße	
(Cafeteria);	Info	unter	der	Rufnummer	033204	
-	60065/6111

Selbsthilfegruppe	Parkinson	Beelitz-Heilstätten Jeden	4.	Montag,	15:30	Uhr	in	Unterrichtsräumen	der	
Akademie	f.	Sozial-	und	Gesundheitsberufe	GmbH	im	
Fachkrankenhaus	für	Bewegungsstörungen/Parkinson,	
Beelitz-Heilstätten,	Str.	nach	Fichtenwalde	16

Selbsthilfegruppe	Schlaganfall	Beelitz	-Heilstätten Jeden	4.	Dienstag,	17:00	Uhr	im	Schulungsraum	(Raum348)	
der
Neurologischen	Rehabilitationsklinik	Beelitz-Heilstätten,	Para-
celsusring	6a

Selbsthilfegruppen	zum	erfragen	bei	AWO	KIS	Reha-Klinik
Beelitz-	Heilstätten	Paracelsusring	6a

Frau	Schenk	03328-3539154
Beratung	jeden	4.	Dienstag	17:00	-18:30	Uhr

Institution/Anschrift Sprechzeit/Ansprechpartner/Telefonnummer
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vertreten	durch	den	Bürgermeister;
14547	Beelitz,	Berliner	Str.	202
Tel.	 033204-391-0,	 Fax:	 033204-39135,		
e-mail:	 stadtverwaltung@beelitz.de.	
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Verantwortlich für den Inhalt:	
Bernhard	Knuth,	Bürgermeister.	
Das	Amtsblatt	 (Auflage:	 	 6.500	Expl.)	 er-
scheint	in	der	Regel	monatlich	kostenlos	für	
die	 Haushalte	 der	 Stadt	 Beelitz,	 die	 über	
einen	 von	 außen	 erreichbaren	 Briefkasten	
verfügen.		
Kostenlose	 Exemplare	 für	 die	 Haushalte	
der	 Stadt,	 Einsicht	 in	 alte	 Ausgaben,	 Ko-
pien,	 Kaufexemplare	 (1,00	 Euro/Stück)		

und	Abonnements	 in	der	Stadtverwaltung,	
Hauptamt.	 Für	 nicht	 gelieferte	 Zeitungen	
kann	nur	Ersatz	eines	Einzelexemplares	im	
Rahmen	 der	 Auflagenhöhe	 gefordert	 wer-
den.	 Weitergehende	 Ansprüche,	 insbeson-
dere	auf	Schadensersatz,	sind	ausdrücklich	
ausgeschlossen.	
Druckfehler	und	Irrtümer	sind	nicht	ausge-
schlossen.		
Satz	und	Druck:	TASTOMAT	GmbH
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